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Herrn Präsidenten des ~ationalrates 
Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten Dr. Klara MOTTER und Genossen haben am 15. ~ai 
1987 unter Zl. 406/J-NR/1987 an mich eine schriftliche Anfrage 

betreffend den Stand der Bemühungen um eine Rückführung der Bestände 

der liechtensteinischen Gemäldegalerie nach Österreich gerichtet, 

welche folgenden Wortlaut hat: 

"1. Was wurde (wird) seitens Ihres Ressorts zur RückfDhrung ~er 

gegenständlichen Gemäldesammlung unternommen? 

Z. Welche Schwierigkeiten stehen der RUckfUhrung aus der Sicht 

Ihres Ressorts entgegen? 
3. Ha~ das Wissenschaftsressort in dieser Angelegenheit bereits 

mit Ihrem Ressort Kontakt aufgenommen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1.: Die Gemäldegalerie wurde im Jahr 1944 mit Zustimmung ces 
Deutschen Reiches unter der Auflage, sie innerhalb einer Frist vc~ 
3 Jahren nach Wien zurtickzubringen, nach Liechtenstein ausgefUhrt. 
Liechtenstein hat diese Verpflichtung zur RDckftihrung der 
Gemäldegalerie nach dem Ende des 2. Weltkrieges jedoch als hinfällig. 
bezefchnet, da diese Ve~pflichtung gegenOber dem Deutschen Reich und 
nicht gegenUber Österreich eingegangen worden sei. 

Verhandlungen zwischen Österreich und Liechtenstein nach dem 2. 
Weltkrieg Uber eine RtickfUhrung dieser Sammlung nach Österreich, die 
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.1n den FUnfzigerjahren fortgefUhrt wurden, brachten jedoch kein 
Ergebnis. Sie wurden im Jahr 1956 unterbrochen. Eine RUckfUhrung der 
Best5nde nach Österreich ist bisher nicht erfolgt. 

·:~l 2.: 

a) Das Problem einer ~UckfUhrung der Gemäldegalerie wirft 

. schwierige v5lkerrechtliche Fragen auf. Auch wenn nämlich aus 
5sterreichischer Sicht weiterhin eine RGckfilhrungsverpflichtung 
Liechtensteins besteht, so wäre ihre Durchsetzung gegenUber eine~ 

fremden Staat bzw. dessen Staatsoberhaupt problematisch. Eine nac~ 

5sterreichischem Recht bestehende Verpflic~tung eines fremden 
Staatsoberhaupts wäie wegen dessen v6lkerrechtlicher Immunit~~ d~r:h 
5sterreichische Behörden jedenfalls nicht einseitig durchsetzbar. 

b) Zwischen Österreich und Liechtenstein bestehen seit jeher 

ausge:eichnete gutnachbarschaftliehe Beziehungen. Es sollte daher 
nach einer einvernehmlichen Lösung dieser strittigen Frage gesucht 
werden. 

Zu 3.: Das Bundesministerium fUr Wissenschaft und Forschung hat 
meines Wissens die Absicht, in dieser Angelegenheit noch im Sommer 
d.J. mit meinem Ressort Kontakt aufzunehmen. 

r ~"" •. 

Der Bundesminister 
fUr 
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